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Berufungsverwerfung bei ausgebliebenem
Angeklagten '

SIPO q 329 Abs. '1, Abs. 2

Unabhängig von der Frage, ob ein Angeklagter mögli-
cherweise ausreichend für sein Ausbleiben in der Beru-
fungshauptverhandlung entschuldigt ist. kann nach
5 329 Abs. 1 5.'l StPO nicht verfahren werden, wenn
der Angeklagte von der Verpflichtung zum persönlichen
Erscheinen entbunden war. ln diesem Fall kann eine Ent-
scheidung nur noch nach 5 329 Abs. 2 SIPO ergehen, so-
fern dessen weitere Voraussetzungen vorliegen.

OLG Braunschweig, Beschl. v. 18.05.201 6 - 1 Ss 27/16

Aus den Gründen: Das /6 Brauntchtueig bestimmte Termin z.ur

Haupwerhandlung über die Berufung aul den 03.02.2016 und

ordnete das persönliche Erscheinen der Angekl. an. Nachdem die

Angekl. am 27.01.2016 über ihren Ve rteidiger dcm Gericht mirge'
reilt hatte, dass sie in einem andcren beim 1-G Braunschweiganhän-

gigcn Strafoerfahren ein ärztlichcs Attest iiber ihre Verhandlungs-

unfähigkeit eingereicht habe, entband das tG die Aneekl- von ihrer

Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen in der Haupncrhand-
lung v.03.02.2016 und wies sie draufhin, dass liir clen Fall ihres

Ausbleibens gem. S 329 Abs' 2 SIPO in ihrer Abwescnheit verhtrn-

delt werden könne. Am 03.02.2016 erschien dic Angeki. in der

152

[-lau prverhandlung n icht: l)as l-(i B ra u n sc h u,e ig verwa rl daraufh in
die Berufirng der Angekl. [...]

II. Die gem. S 333 .SIPO statthafte und auch im Übrieen
zulässige (SS 341 Abs. l, 344,345 SIPO) Revision der An-
gekl. hat - zunrindest vorläufigen - ErFolg, weil das IC' zu

Unrechr die Berufung der Angekl. gem. S 329 Abs. I S. I

SIPO verworFen hat.

Die Voraussetzungen einer Berufungsverwerfung lagen nicht
vor. L,ine solche kann gem. \ 329 Abs. I S. I SIPO nurdarrn
erfblgen, wenn eine nicht genügend entschuldigte Angekl. zu

Besinn der H:rupwerhandlung ausbleibt ocler kein Verteidi-
ger mit einer schriftlichen Vertretungsvollrnacht auFtritt. Un-
abhängig von der Frage, ob die Angekl. aufgrund erwaigcr

['-rkrankung rnöglicherweise ausreicl.rend entschuldigt war,

kann nach $ 329 Abs. i S. I SIPO dann nicht mehr verF:rh-

ren werden, wenn die Ansekl. von ihrer Verpflichtung zum
persönlichen Flrscheinen entbunden war (\ 233, S 332
SIPO) (so SSWSTGB/r9runner.2. Aufl. 2016, S 329 Rn. 9).
Inr Falle der E,ntbindung vom persönlichen Erscheinen kann

eine Entscheidung nur noch nach S 329 Abs. 2 SIPO ergehen,

sofe rn dessen we irere Voraussetzungen vorliegen. Das IGhatte
die Angekl. mit Beschl. v.27 .01.2016 von ihrer Verpflichtung
zum persönlichen Erscheinen entbunden und sie mit diesem

Beschl. darauF hingewiesen, dass im Falle ihres Nichterschei-
nens gem. S 329 Abs. 2 SIPO in ihrer Abwesenheit entschie-

den werde. Eine BeruFungsverrverlung gem. S 329 Abs. I S. I
SIPC) war d.em LG Braunscltweigsomit verwehrt.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Funck, Braunschweig.
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